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Dorfverein Weiler in den Bergen e. V. 
ORDNUNG NEUE MEDIEN 
„NETIQUETTE“ 
 

Das 21. Jahrhundert ist das Zeitalter der digitalen Kommunikation. Soziale Netzwerke und mobile 
Internetangebote verändern unsere Gesellschaft tiefgreifend. Auch der Dorfverein Weiler in den 
Bergen e. V. ist Teil dieser digitalen Welt und möchte, dass auf allen Plattformen eine lebendige, 
inspirierende und faire Diskussion entsteht. 

Damit dies gelingt, haben wir folgende Regeln aufgestellt, welche für alle Mitglieder verbindlich sind. 

 
1. Geltungsbereich 

1. Diese Netiquette regelt den Umgang miteinander auf allen digitalen Plattformen des Vereins, 
einschließlich Social Media, Messenger-Diensten und Vereinswebseiten. 

2. Sie wird durch die Mitgliederversammlung beschlossen und tritt mit Veröffentlichung in 
Kraft. Abweichende Termine können durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

3. Mitglieder erhalten die Netiquette bei Eintritt in den Verein zur Kenntnis und stimmen der 
Einhaltung mit ihrem Beitritt zu. 

4. Verstößt ein Mitglied mehrfach gegen die Bestimmungen dieser Ordnung, kann der Vorstand 
auf Basis der in der Satzung festgelegten Ausschlussgründe über weitere Maßnahmen bis hin 
zum Ausschluss des Mitglieds entscheiden. 

5. Für externe Nutzer gilt die Netiquette als Verhaltensrichtlinie; rechtlich verbindlich ist sie nur 
für Mitglieder. 

 

2. Grundregeln 

 Respektvolles Miteinander: Alle Mitglieder sollen fair und höflich miteinander umgehen,  
auch bei Meinungsverschiedenheiten. 

 Solidarität: Gegenseitige Hilfe und Unterstützung gelten auch im digitalen Raum. 

 Menschlichkeit: Hinter jedem Profil steht ein Mensch – bitte stets mit Empathie handeln. 

 Distanz zu Extremismus: Der Verein distanziert sich von extremistischen, rassistischen, 
sexistischen oder anderweitig anstößigen Inhalten. Mitglieder, die wiederholt gegen diese 
Grundsätze verstoßen, können von der Nutzung der Vereinsplattformen ausgeschlossen 
werden. Ein Ausschluss aus dem Verein selbst erfolgt nur nach satzungsgemäßen 
Bestimmungen. 
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3. Soziale Medien 

1. Beiträge und Kommentare 

 Beiträge sollen sachlich, respektvoll und themenbezogen sein. 

 Inhalte mit Beleidigungen, Verleumdungen, Diskriminierung, Gewaltverherrlichung 
oder sonstigen gesetzeswidrigen Inhalten werden gelöscht. 

2. Urheber- und Persönlichkeitsrechte 

 Zitate müssen mit Quellenangabe versehen werden. 

 Fotos, Videos oder Screenshots dürfen nur mit Zustimmung der abgebildeten 
Personen veröffentlicht werden. 

 Urheberrechte müssen stets beachtet werden. 

3. Themenbezug 

 Beiträge sollen einen Bezug zum Verein oder zu veröffentlichten Posts haben. 

 Werbung oder kommerzielle Angebote sind nicht erlaubt. 

4. Reaktionszeiten 

 Obwohl wir bemüht sind, zeitnah zu reagieren, können nicht alle Beiträge sofort 
beantwortet werden. Wir bitten um Verständnis. 
 

4. Messenger & WhatsApp-Gruppen 

1. Informationskanal, keine Diskussionen 

 Gruppen dienen der Weitergabe von Informationen, z. B. Termine, Ergebnisse oder 
organisatorische Hinweise. Diskussionen sollten an anderer Stelle stattfinden. 

2. Maßvoller Umgang 

 Nachrichtenflut vermeiden; Kommentare nicht unnötig wiederholen. 

3. Text statt Sprachnachrichten 

 Sprachnachrichten sind in Gruppen nur eingeschränkt geeignet, da sie zeitraubend 
sein können. 

4. Fotos und Einwilligung 

 Bilder von Mitgliedern dürfen nur geteilt werden, wenn alle abgebildeten Personen 
ihr Einverständnis gegeben haben. 

5. Netiquette für Posts 

 Keine Großbuchstaben zum „Herumschreien“. 
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 Rechtschreibung und Verständlichkeit beachten. 

 Unnötiger Quatsch gehört in private Nachrichten, nicht in die Gruppe. 
 

6. Datenschutz & Haftung 

1. Personenbezogene Daten 

 Telefonnummern, Fotos und andere personenbezogene Daten dürfen nur mit 
Zustimmung der Betroffenen geteilt werden. 

 Die Regeln der DSGVO sind einzuhalten. 

2. Haftung 

 Der Verein übernimmt keine Haftung für Inhalte, die Mitglieder posten.  
Mitglieder sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verantwortlich. 

7. Inkrafttreten 

Diese Datenschutzordnung wurde an der Mitgliederversammlung am 25. Februar 2026 von den 
Mitgliedern beschlossen und ist mit Veröffentlichung in Kraft getreten. 


